
Carnica Belegstation „Züribur“
      B - 32  -   Altendorf   

Benützungsreglement:
Für die Auffuhr von Königinnen auf die Carnica-Belegstelle „Züribur“ in Altendorf 
gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Belegstellenbetreiber:

1. Die Auffuhr von Königinnen ist nur aus seuchenfreien Gebieten gestattet und
frühzeitig beim Belegstellenleiter anzumelden.  

2. Der Zeitpunkt der Eröffnung und Schliessung der Belegstation wird jeweils vom
Belegstellenleiter frühzeitig bekanntgegeben. (http://home.ch/kivschwyz)

3. Pro aufgeführte Königin ist ein Unkostenbeitrag zu entrichten. Einzahlungs-
scheine sind beim Bienenwagen deponiert oder können beim Kassier bezogen 
werden. Die Höhe des Beitrags wird jeweils im Kontrollheft angegeben. 

4. Die Begattungskästchen sind gut sichtbar mit einer Nummer und dem Namen 
des Züchters zu kennzeichnen.

5. Die Kästchen müssen drohnenfrei, mit einer geschlüpften Königin und gut mit 
Futter versorgt aufgeführt werden. Die Belegstellenbetreiber haben das Recht 
Stichproben vorzunehmen. Züchter welche sich nicht an diese Bestimmungen 
halten, werden zurückgewiesen. Als Futterteig ist nur solcher ohne 
Honigbeigabe, bzw. ohne Hefe-Zusatz gestattet.

6. Es ist den Belegstellen-Benützern untersagt, fremde Begattungskästchen zu 
öffnen und zu inspizieren.

7. Die Begattungskästchen dürfen nur auf die vorhandenen Ständer und Ablagen 
gestellt werden und sind spätestens nach 14 Tagen wiederum abzuführen.

8. Auf der Belegstation ist ein Kontrollheft aufgelegt. Die Benützer haben bei der 
Auf- und Abfuhr alle entsprechenden Eintragungen vorzunehmen. Das Datum 
der Auffuhr resp. der Abfuhr muss immer sofort eingetragen werden. Die 
Anzahl der begatteten Königinnen kann auch nachträglich, jedoch spätestens 
innert zehn Tagen schriftlich oder telefonisch, dem Belegstellenleiter gemeldet 
werden. (mail: erwin.spaeni@gmail.com)

9. Das Areal der Belegstation ist immer in sauberem Zustand zu halten. Für 
Schäden, Unfälle, Diebstahl usw. übernehmen die Belegstellen-Betreiber keine 
Haftung.

10. Das Befahren der privaten „Chlosstrasse“, vom Nägglen bis zur Belegstation 
„Züribur“, ist nur mit einer speziellen Bewilligung erlaubt. Für dringende 
Fahrten kann ein Fahrausweis bei Josef Fleischmann bestellt und abgeholt 
werden. Der Ausweis ist danach wieder zu retournieren.

Diese Bestimmungnobelen sind für alle Benützer verbindlich.

Josef Fleischmann, Acherwies 3, 8852 Altendorf N. 079 248 86 57
Röbi Knobel, Breitenstrasse 3, 8807 Freienbach                 N.       079 251 03 66
Peter Mettler, Mühlestrasse 6, 8864 Reichenburg N.       079 253 62 30
Erwin Späni, Etzelstr. 84, 8808 Pfäffikon  N. 079 326 08 24
Belegstellen-Leiter u. Kassier erwin.spaeni@gmail.com


